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Republik Osterreich 
DER BUNDESKANZLER 

Parlamentarische Anfraße TIr. 889/J 
.an den Bunde skallz ler betr • .ihlclo­
rung dos Beschlussos d.er J3undes­
regierllng vom 28.5.1966 betr. Er­
mi:ichtiGung der Bund.Gsro~:;ierung 
an den Bundosminister für Landes­
verteidiGung zur Verfügung über 
das Bundesheer o 

7. lTovoI:1bor 1968 

An 

Herrn Präsidonten des lTationalrntos Dr .J\lfred r:UI.:LET1A, 

1010 VI i e n 

Die Abgeordneten zum Nationalrat ZEILLINGER, Dr.van TOlTGEL 

und Genossen haben am 18.September1968 unter Nr.889/J an mich 

eine .Anfrage botreffondAndertmg des Bo.schlussesder Bunclesregie.;.. 

rung vom 28.6.1966, betreffend Ermächtigung der BundesreGierung 

an den Bunclesfilinister für Landesverteidigung zur Ver'fügung iiber 

das Bundosheer, gorichtet, welche folgenden Wortlaut hat: 

I.'Obwohl die im Zusammenhang mit dem Einmarsch der Arr:18en der 

Warschauer-Pakt-Staaten in die CSSR alarmierten Trupponverbi"inde des 

östorreichischen Bundesheeresam 21.August 1968 bereits um 8 Uhr 

früh rrtD.rschberei t waren, erfolgte der Befehl zum Abmarsch in die f'ür 

den Grenzschutz zuc;evJiesonen Bereitstellungsriiume erst um 16 Uhr 15. 

Zwischen Harsch·berei tschaft und Ausrückungsbefehl verginGen 

mithin 8 1/'1- Stunden, ein Eehrfaches jenes Zeitraumes also, inner­

hrilb dessen der tschechoslowakische Nachbarstaat in der Nacht vom 

20. auf den 21.Ausust okkupel~t; vrurde. 

Dioser mehr als bedenkliche Zeitverlust, der dadurch entstanden 

ist, daß dio Bundesregierung sich erst nach vielstündigen Beratungen 

über Kompetenz- und Verfahrens fragen schlüssig werden konnte, zeigt, 

daß - abGesehen vom Fehlen eines verantwortlichen militärischen Füh­

runGs,stabes im Sinne des § L~ \!ehrc;esetz - der Beschluß der Bundes­

regierung vom. 28.6.1966, betreffend Ermächtigung der Bundesregierung 

an den Bundesminister für Landesverteiclic;ung zur Verfügung über das 

Bundesheer, in der Fassung des Beschlusses der Bundesree;ierung vom 
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9.5~1967 ·den Erfordernissen einer Krisensituation nicht 
gere cht vvird. 

Die unterzeichneten Abgeord~leten richten daher an den 

Herrn Bundeskanzler die 

A n fra r; e : 

1) VJird der Beschh.JJ3 der Bunde~Jregierung vom 28.6.1966, be­

treffend ErhliichtiguTl[.'; der Bundesregierung an den Bundesmini-

ster für IJandesverteidigung zur VerfügLmg über das Bundes-

heer, ehest einer Uberprüfung unterzogen werden? 

2) Bis wann ist mit einer Hec;elune: Z1.:.. rechnen, die den Erfor­

d~rnissen einer Kiisensituation tatsichlich in vollem Aus­

maß Gerecht wird?" 

Ich beehre mich, diese Anfrage wie folgt zu beantworten: 

Auf Grund der Vorgänge in der CSf3R am 21 .~l.ugust 1968 hat 

der Bundesminister für landesverteidigung unverzüglich die .Alar­

mierung des Bundesheeres und die Herstellung der I,'larschberei t­

schaft der Truppen an~~eordnet. Um 8.00 Uhr früh \var die J\'larsch­

bereitschaft der fJ:1ruppe gegeben. Eine Beurteilung der Lage ließ 

es jedoch nicht notvJendig erscheinen, die Truppen unverzüglich 

in Marsch zu setzen, so daß sich der Bundesminister für Landes­

verteidigung entschlossen hat, vorher den Bundespräsidenten und 

die Bundesregierung über die von ihEl getroffenen und ceabsichtig .... 

ten Iflaßnahmen in Kenntnis zu setzen. Die Information des Bundes­

präsidenten und der Bundesregierung erfolgte in den LIittagsstun­

den. Der Bundesminister für Landesverteidigung hat sodann um 

16.15 Uhr den Marschbefehl erteilt. 

Die Erteilung des Marschbefehles sowie die klarmierung und 

Anordnung der Marschbereitschaft der Truppen .:r;ällt nach Z. 2 

des Beschlusses der Bundesregierung vom 28 0 Juni 1966, betreffend 

Ermächtigung der Bundesregierung an den Bundesminister für Lan.­

desverteidigung zur Verfügung über das Bundesheer, in die aus­

schließliche Kompetenz des Bund.esministers für Landesverteidi­

gung. 

Über di'e vom Bundesminister für Landesverteidigung ßetrof­

fenen Maßnahmen wurd.e dem LandesverteidigunGsrat am gleichen 

frage um 17.00 Uhr in einer außerordentlichen Sitzung,an der 

auch der anfragende Abgeordnete zu!::. Nationalrat ZEILLI:i:TGER 

teilnaß~, berichtet. 
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Aus dieser Darstellung geht hervor, daß cler Kri,sensituation 

vollauf Rechnung e;etrat;en vwrden ist. Da sich keine Kompetenz­

und Verfahrensschvrierigkeiten im Zusammenhang mit dem Beschluß 

der Bundesregierung vom 28.Juni 1966, betreffend Ermächtigung 

der Bundesregierung an den Bundesminister für Landesverteidigung 

zur Verfügung über das Bundesheer, erGaben, hat sich auch die 
Bundesregierung in ihrer außerordentlichen Sitzung am· 21.8.1967 

in keiner '.'!eise mit derartigen Fragen zu befassen gehabt. Von 
vielstündigen Beratunc:;en eier Bunclesregierung über Kompetenz- und 

Verfahrensfragen kann daher nicht die Rede sein. 

Es besteht somit nicht der geringste Anlaß, den erwähnten 

Beschluß der Bundesregierung einer Überprüfung bzVl. ANinderung 

zu unterziehen. 
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